
Geschäftsbereich

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

o.g. Anfrage an die Stadtverwaltung beantworte ich wie folgt:

Anfrage von

Sitzung des

Steffen Zenner

Herrn Oberbürgermeister

Anfragetext

- im Hause -

Plauen, den
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